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tat zu sichern, die Einheit des sozialistischen Post- und Fern
meldewesens zu wahren und die Rechte zu gewährleisten, die 
von den Teilnehmern am Post- und Fernmeldeverkehr bei 
Benutzung der Anlagen der Deutschen Post in Anspruch ge
nommen werden.

(4) Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, den Post- und Fern
meldeverkehr nach den Bestimmungen des Gesetzes vom
3. April 1959 über das Post- und Fernmeldewesen (GBl. I 
Nr. 27 S. 365) sowie den zu seiner Durchführung erlassenen 
Rechtsvorschriften durchzuführen.

(5) Die grundsätzlichen arbeitsrechtlichen Pflichten und 
Rechte der Mitarbeiter ergeben sich aus dem Gesetzbuch der 
Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik und anderen 
arbeitsrechtlichen Vorschriften.

(6) Die arbeitsrechtlichen Grundlagen für die Arbeits- und 
Lohnbedingungen der Mitarbeiter bilden die rahmenkollek
tiv- bzw. tarifvertraglichen Bestimmungen, die Eingruppie
rungsunterlagen sowie der Betriebskollektivvertrag bzw. die 
entsprechende Vereinbarung. Die Arbeitsaufgabe der Mit
arbeiter wird im Arbeitsvertrag vereinbart oder in der Be
rufungsurkunde festgelegt.

(7) Die Mitarbeiter verwirklichen ihr Recht auf schöpfe
rische Mitwirkung an der Leitung und Planung des gesell
schaftlichen Reproduktionsprozesses des Wirtschaftszweiges 
Post- und Fernmeldewesen durch die Gewerkschaft und ihre 
gewählten Organe, durch Mitarbeit in gesellschaftlichen Orga
nisationen und Organen und durch die vielfältigen Formen 
der schöpferischen Masseninitiative, insbesondere den sozia
listischen Wettbewerb, die sozialistische Gemeinschaftsarbeit 
und die Neuererbewegung. Das Recht auf Mitwirkung ist zu-

* gleich eine ehrenvolle Pflicht für jeden Mitarbeiter.

(8) Das Arbeitsrechtsverhältnis der Mitarbeiter wird durch 
Arbeitsvertrag oder, soweit es Rechtsvorschriften ausdrück
lich festlegen, durch Berufung begründet.

§3
Weisungen (

(1) Der Mitarbeiter hat die Rechts- und Dienstvorschriften 
eirizuhalten und die auf ihrer Grundlage erteilten Weisun
gen unverzüglich durchzuführen.

(2) Der Mitarbeiter hat seinem Disziplinarvorgesetzten oder, 
wenn die Weisung von diesem erfolgt ist, dessen Vorgesetzten 
sofort Mitteilung zu machen, wenn die Weisung einen Ver
stoß gegen die Arbeitsdisziplin darstellt. Die Weisung ist nicht 
auszuführen, wenn damit zugleich Strafgesetze der Deutschen 
Demokratischen Republik verletzt werden.

§4

Verhalten gegenüber den Teilnehmern 
am Post- und Fernmeldeverkehr

(1) Jeder Mitarbeiter hat sich gegenüber den Teilnehmern 
am Post- und Fernmeldeverkehr stets höflich, aufmerksam 
und hilfsbereit zu verhalten.

(2) Vorschläge, Hinweise und Beschwerden der Teilnehmer 
am Post- und Fernmeldeverkehr sind als Eingaben entspre
chend den Rechtsvorschriften sorgfältig zu bearbeiten.

; §5 -
Schutz des Eigentums

(1) Der Mitarbeiter hat mit dem ihm anvertrauten Volks
eigentum gewissenhaft umzugehen, es zu mehren und vor 
Beschädigung, Verlust und jeglicher Vergeudung zu schützen. 
Er hat die dem Nachrichtenverkehr dienenden Post- und 
Fernmeldeanlagen und die dazugehörigen Arbeitsmittel pfleg
lich zu behandeln und darauf gerichtete Anschläge abzu
wehren.

(2) Die zur Beförderung oder Übermittlung übergebenen 
KTachrichten sowie das der Deutschen Post anvertraute Gut 
sind vor Schaden zu bewahren und vor Verlust zu schützen.

§ 6

Post- und Fernmeldegeheimnis

Der Mitarbeiter hat während und nach Beendigung seines 
Arbeitsrechtsverhältnisses das Post- und Fernmeldegeheim
nis entsprechend den verfassungsrechtlichen Bestimmungen zu 
wahren.

§7
Geheimhaltungspflicht

(1) Der Mitarbeiter ist verpflichtet, während und nach 
Beendigung seines Arbeitsrechtsverhältnisses mit der Deut
schen Post Verschwiegenheit über dienstliche Angelegenhei
ten unter Beachtung der Rechtsvorschriften und der inner
dienstlichen Vorschriften zu wahren.

(2) Eine Befreiung von der Geheimhaltungspflicht ist nur 
durch den Disziplinarvorgesetzten möglich. Nach Beendigung 
des Arbeitsrechtsverhältnisses kann eine Befreiung nur durch 
den unmittelbar vor dem Ausscheiden zuständigen Diszipli
narvorgesetzten erfolgen.

§ 8

Vorübergehende Übertragung einer anderen Arbeit

(1) Dem Mitarbeiter kann aus dienstlichen Gründen eine 
gleiche oder andere Arbeit am selben oder an einem anderen 
Ort bis zur Dauer von 6 Monaten im Jahr übertragen wer
den. Dabei sind die persönlichen Interessen des Mitarbeiters 
zu berücksichtigen.

(2) Zur Übertragung einer gleichen oder anderen Arbeit 
am selben oder an einem anderen Ort ist der Disziplinarvor- 
gesetzte berechtigt. Er kann dieses Recht auf andere Vorge
setzte delegieren.

• (3) Die Übertragung einer gleichen oder anderen Arbeit 
am selben oder an einem anderen Ort bedarf der Zustim
mung der zuständigen betrieblichen Gewerkschaftsleitung, 
wenn sie länger als 14 Tage dauern soll. Die Übertragung über 
14 Tage hinaus bedarf der Schriftform.

(4) Bei Mitarbeitern, die Wahlfunktionen in Parteien oder 
gesellschaftlichen Organisationen ausüben, ist für die Über
tragung einer gleichen oder anderen Arbeit an einem anderen 
Ort darüber hinaus die Zustimmung des zuständigen Organs 
der Partei oder gesellschaftlichen Organisation erforderlich, 
wenn die Übertragung länger als 14 Tage dauern soll.

(5) Die Übertragung einer gleichen oder anderen Arbeit 
am selben oder än einem anderen Ort über 6 Monate hinaus 
bedarf der schriftlichen Zustimmung des Mitarbeiters. Die 
zuständige betriebliche Gewerkschaftsleitung ist vorher zu 
verständigen.

§9
Aus- und Weiterbildung

(1) Jedem Mitarbeiter wird eine den gesellschaftlichen Er
fordernissen und Möglichkeiten sowie seinen persönlichen Fä
higkeiten entsprechende Aus- und Weiterbildung gewähr
leistet. Die Aus- und Weiterbildung von Frauen und jungen 
Arbeitern ist besonders zu fördern.

(2) Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, sich so zu qualifizie
ren, daß er den Anforderungen seiner Arbeitsaufgabe ent
spricht. Die Anforderungen ergeben sich aus dem Arbeitsver
trag und den Eingruppierungsunterlagen.

(3) Jeder Mitarbeiter hat sich durch ständige Weiterbildung 
ein hohes Maß an politischen und fachlichen Kenntnissen so
wie ein hohes Allgemeinwissen anzueignen und seine Kennt
nisse und Erfahrungen anderen Mitarbeitern zu vermitteln.


